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Ordentliche Hauptversammlung der SYZYGY AG am 3. Juli 2026 

 

Bericht zu Punkt 7 der Tagesordnung – Beschlussfassung über die 
Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals und entsprechende 
Änderung der Satzung mit Ermächtigung zum Ausschluss des 
Bezugsrechts 
 
Zu Punkt 7 der Tagesordnung erstattet der Vorstand gemäß § 203 Abs. 2 AktG in Verbindung mit § 186 
Abs. 4 Satz 2 AktG den folgenden Bericht über den Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre: 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat bitten die Aktionäre der Gesellschaft unter dem Tagesordnungspunkt 
7, ein neues genehmigtes Kapital über insgesamt 6.750.000,00 EUR zu schaffen (Genehmigtes Kapital 
2026). 

Dem Vorstand soll mit dem Genehmigten Kapital 2026 wieder ein effektives und flexibel einsetzbares 
Instrument an die Hand gegeben werden, um auf aktuelle Marktentwicklungen schnell reagieren und 
die Kapitalausstattung der Gesellschaft auch entsprechend zeitnah stärken zu können. Dies ist 
insbesondere vor dem Hintergrund zu sehen, dass sich jederzeit kurzfristig Chancen zur Verbesserung 
der Wettbewerbsposition, z.B. durch größere Unternehmensakquisitionen, ergeben können, die 
ihrerseits die Durchführung von Kapitalmaßnahmen notwendig machen. In diesen Fällen soll die 
Gesellschaft in der Lage sein, schnell und flexibel zu reagieren, ohne auf die nächste ordentliche 
Hauptversammlung warten zu müssen. 

Bei Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital ist den Aktionären grundsätzlich ein Bezugsrecht 
einzuräumen. Der vorgeschlagene Beschluss sieht jedoch vor, dass der Vorstand in entsprechender 
Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt wird, das Bezugsrecht auszuschließen, wenn der 
Ausgabepreis der neuen Aktien deren Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. Die Möglichkeit zum 
Bezugsrechtsausschluss kann dann genutzt werden, um die neuen Aktien aus der genehmigten 
Kapitalerhöhung schnell in einem günstigen Marktumfeld zu platzieren. Im Vergleich dazu ist die 
Ausgabe von Aktien unter Gewährung eines Bezugsrechts unter Umständen weniger attraktiv, da zur 
Wahrung der Bezugsfrist der Ausgabepreis bereits zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt 
festgesetzt werden muss. Dies kann, insbesondere wenn die Märkte eine hohe Volatilität aufweisen, 
dazu führen, dass erhebliche Preisabschläge gemacht werden müssen. 

Die Interessen der Aktionäre werden in diesem Fall dadurch gewahrt, dass die Aktien nicht wesentlich 
unter dem Börsenkurs ausgegeben werden, wodurch der Wert des Bezugsrechts praktisch gegen null 
geht. Diese Ermächtigung ist auf das in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG vorgesehene Volumen von höchstens 
20 Prozent des Grundkapitals beschränkt. Auf diese 20 Prozent sind diejenigen Aktien anzurechnen, 
die zum Zeitpunkt der Ausnutzung des genehmigten Kapitals bereits unter Bezugsrechtsausschluss in 
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder z.B. 
nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG veräußert wurden. Unabhängig davon, ob entsprechende Ermächtigungen 
mit der Möglichkeit eines Bezugsrechtsausschlusses einzeln oder kumulativ ausgenutzt werden, soll 
insgesamt die Grenze von 10 Prozent des Grundkapitals nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG nicht 
überschritten werden.  

 



 
 

 

  

 
 
 
 
 

Die vorgeschlagenen Ermächtigungen mit der jeweiligen Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses im 
Sinne des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG sollen dem Vorstand in der konkreten Situation die Möglichkeit 
geben, das Finanzierungsinstrument zu wählen, welches im Interesse der Gesellschaft und der 
Aktionäre am besten geeignet ist. 

Ferner soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, um die Aktien gegen Sacheinlagen 
ausgeben zu können. Dies kann insbesondere beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 
oder Beteiligungen praktisch bedeutsam werden, wenn z.B. der oder die Verkäufer darauf bestehen, 
eine Gegenleistung in anderer Form als Geld oder nur Geld zu erhalten. Die erbetene Ermächtigung 
schafft zusätzliche Flexibilität und erhöht die Chancen der Gesellschaft bei Akquisitionen. 

Sowohl die Ermächtigung zur Ausgabe gegen Sacheinlagen als auch ein diesbezüglicher 
Bezugsrechtsausschluss, sollen jedoch nur dann ausgenutzt werden, wenn der Erwerb des betreffenden 
Gegenstands im überwiegenden Interesse der Gesellschaft liegt und ein anderweitiger Erwerb, 
insbesondere durch Kauf, rechtlich oder tatsächlich nicht oder nur zu ungünstigeren Bedingungen in 
Betracht kommt. In diesen Fällen wird die Gesellschaft indes stets prüfen, ob ein ebenso geeigneter 
Weg zum Erwerb der Sache zur Verfügung steht, der in seinen Auswirkungen weniger stark in die 
Stellung der Aktionäre eingreift. So wird zum Beispiel bei dem Erwerb von Sacheinlagen regelmäßig zu 
prüfen sein, ob anstelle eines Bezugsrechtsausschlusses zumindest den außen stehenden Aktionären 
auch ein paralleles Bezugsrecht gegen Barleistung gewährt werden kann. Dem Interesse der Aktionäre 
wird weiter dadurch Rechnung getragen, dass die Gesellschaft bei dem Erwerb von Sacheinlagen 
gegen Ausgabe neuer Aktien verpflichtet ist, sich an Marktpreisen zu orientieren. 
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